
 

 

      

N E W S L E T T E R   

1 - 2024 

Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

schon ist das neue Jahr wieder drei Wochen alt, wir wünschen Ihnen alles Gute an jedem Tag 
dieses Jahres. 

Wir haben einige wichtige Informationen für Sie zusammengestellt. Es gibt zwei neue EBM-Ziffern. 
Die GOP 01681 „Meldung von Anhaltspunkten einer möglichen Kindeswohlgefährdung an das 
Jugendamt im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz". Dazu 
muss Ihre regionale KV eine Kooperationsvereinbarung nach §73c SGB V zum weiteren Fortgang 
des Verfahrens der Gefährdungseinschätzung abgeschlossen haben, mit entsprechenden 
Dokumentationsbögen. Ergänzend dazu gibt es eine weitere neue GOP 01682 „Fallbesprechung 
mit dem Jugendamt im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz". 
Hierunter ist eine patientenorientierte Fallbesprechung zur Gefährdungseinschätzung im Rahmen 
von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz nach §73c SGB V zu verstehen. 
Nur wenn die Fallbesprechung vom Jugendamt angeregt wurde, kann diese Ziffer berechnet 
werden. Bitte fragen Sie diesbezüglich Ihre KV an, es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung. 

Zur SPV-Pauschale möchten wir berichten, dass wir aktuell in Gesprächen sind, um mit der KBV 
die Verhandlungen zur Höherbewertung der Pauschale vorzubereiten. Die Verhandlungen der KBV 
mit der GKV werden voraussichtlich im Frühsommer geführt werden. 

Die Komplexrichtlinie für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte 
Versorgung für schwer psychisch kranke Kinder und Jugendliche mit einem komplexen 
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf (§92-6b SGB V), die sog. KJ-
KSVPsych-Richtline befindet sich praktisch „auf der Zielgeraden". Wir gehen davon aus, dass in 
den Praxen die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stehen und die Richtlinie 
geeignet ist, die Vergütung und somit die Versorgung schwer kranker Patientinnen und Patienten 
zu verbessern. 

Verbandsintern können wir vom Fortgang unserer Arbeiten am Relaunch der Homepage 
berichten. Wir hatten die Entwürfe für das neue Logo und die Gestaltung der Homepage auf der 
Mitgliederversammlung vorgestellt. Die Ankündigung der kommenden Jahrestagung in Weimar am 
Schluss dieses Newsletters sehen Sie schon im neuen, noch ungewohnten Layout.  

 



 

 

Die Jahrestagung BKJPP 2024 wird vom 14. bis 16. November 2024 in Weimar stattfinden, wir 
laden Sie sehr herzlich dazu ein. Die Tagung steht unter dem Thema "Woher kommen wir, wohin 
gehen wir? Die Psyche im Spiegel der Kunst und Kultur". Zur Tagung in der Klassikerstadt Weimar 
möchten wir uns mit der Bedeutung von Kunst und Kultur für die mentale Gesundheit beschäftigen, 
der Aufhebung der Spaltung zwischen Körper und Psyche, aber auch mit der Bedeutung von 
Kreativität und Sprache für die mentale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Bitte melden Sie 
Beiträge an, gern zum Tagungsthema, aber auch zu anderen aktuellen Themen mit Bezug zur 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.  

Eine gute Nachricht kam vor wenigen Tagen: über 15 Jahre nach der Anerkennung der 
Systemischen Therapie durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im Januar 2024 die sozialrechtliche Anerkennung und die 
Aufnahme der Systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen in die Psychotherapie-
richtlinie der GKV entschieden. Die Umsetzung wird relativ rasch erwartet, es ist ein Stunden-
kontingent von 60 h vorgesehen. 

Und noch eine Bitte: Geben Sie uns bitte Rückmeldungen zur Honorarentwicklung seit der 
Entbudgetierung 2023, sowie dazu, ob und wie diese ggf. zur Verbesserung der Versorgung 
beigetragen hat. Anhand der Zahlen können wir hoffentlich in künftigen Verhandlungen unsere 
Positionen deutlicher formulieren und anschaulich machen.  

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Vorstand des BKJPP 

 

 

 


